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Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab 
 

  
 

 

Art. 6 Abstandsflächen, Abstände 
(in grün: Hinweise der Bauaufsichtsbehörde) 

 

 

(1) 1Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 

freizuhalten. 2Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden 

ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. 3Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich 

vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen 

Vorschriften (� Bebauungsplan) an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf. 

 

(2) 1Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem 

Grundstück selbst liegen. 2Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, 

jedoch nur bis zu deren Mitte. 3Abstandsflächen sowie Abstände im Sinn des Satzes 1 dürfen sich ganz 

oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie 

nicht überbaut werden, oder wenn der Nachbar gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich, aber 

nicht in elektronischer Form, zustimmt (� Abstands- bzw. Abstandsflächenübernahmeerklärung); die 

Zustimmung des Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger. 4Abstandsflächen dürfen 

auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden. 

 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für 

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 

2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der 

Gebäudeklassen 1 und 2, 

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind. 

 

(4) 1Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 

gemessen. 2Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der 

Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 3Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von 

mehr als 70 Grad wird voll, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel 

hinzugerechnet. 4Die Höhe der Giebelflächen im Bereich des Dachs ist bei einer Dachneigung von 

mehr als 70 Grad voll, im Übrigen nur zu einem Drittel anzurechnen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten für 

Dachaufbauten entsprechend. 6Das sich ergebende Maß ist H. 

 

(5) 1Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, mindestens 3 m. 2In Kerngebieten genügt eine Tiefe 

von 0,50 H, mindestens 3 m, in Gewerbe- und Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, mindestens 3 

m. 3Werden von einer städtebaulichen Satzung (� Bebauungsplan) oder einer Satzung nach Art. 81 

Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer 

Tiefe als nach den Sätzen 1 und 2 liegen müssten, finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung, es sei 

denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an; die ausreichende Belichtung und 

Belüftung dürfen nicht beeinträchtigt, die Flächen für notwendige Nebenanlagen nicht eingeschränkt 
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werden. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn sich einheitlich abweichende Abstandsflächentiefen aus der 

umgebenden Bebauung im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ergeben. (Dies ist i.d.R. in alten 

Ortskernen anzunehmen, bedarf jedoch immer einer Einzelfallprüfung) 

 

(6) 1Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge genügt als Tiefe der Abstandsflächen die 

Hälfte der nach Abs. 5 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m (16-Meter-Privileg); das gilt nicht in 

Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten. 2Wird ein Gebäude mit einer Außenwand an eine 

Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine Außenwand; wird ein Gebäude mit zwei 

Außenwänden an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 nicht anzuwenden; Grundstücksgrenzen zu 

öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen bleiben hierbei 

unberücksichtigt. 3Aneinandergebaute Gebäude sind wie ein Gebäude zu behandeln. 

 

(7) Die Gemeinde kann durch Satzung, die auch nach Art. 81 Abs. 2 erlassen werden kann, abweichend 

von Abs. 4 Sätze 3 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6 für ihr Gemeindegebiet oder Teile ihres 

Gemeindegebiets vorsehen, dass 

1. nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem Drittel, bei einer 

größeren Neigung der Wandhöhe voll hinzugerechnet wird und 

2. die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H, mindestens 3 m, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, 

mindestens 3 m, beträgt. 

 

(8) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 

 

1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände, 

 

2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie 

 

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, 

höchstens jedoch insgesamt 5 m, in Anspruch nehmen, 

 

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und 

 

c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 

Anmerkung: a+b+c müssen nebeneinander erfüllt sein! 

 

3. untergeordnete Dachgauben, wenn 

 

a) sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, 

höchstens jedoch insgesamt 5 m, in Anspruch nehmen und 

 

b) ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 4 m2 beträgt und eine Höhe von nicht mehr als 2,5 m 

aufweist. 

Anmerkung: a+b müssen nebeneinander erfüllt sein! 
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Vorbemerkung zu Art. 6 Abs. 9: 

 

Auch wenn für ein Vorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist (siehe „Verfahrensfreie 

Bauvorhaben“), sind trotzdem alle anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die an Anlagen gestellt 

werden, vom Bauherrn in eigener Verantwortung einzuhalten. Dazu zählt auch und insbesondere das 

Abstandsflächenrecht! 

 

Art. 6 Abs. 9 ist nicht anzuwenden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut 

werden muss bzw. darf (� Bebauungsplan). 

 

 

 

(9) 1 In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 

nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

 

1. Garagen einschließlich deren Nebenräume (1), überdachte Tiefgaragenzufahrten (2), Aufzüge zu 

Tiefgaragen (3) und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten (4) mit einer mittleren 

Wandhöhe bis zu 3 m (a) und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m (b), bei einer Länge 
der Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus freistehende Gebäude ohne 
Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht mehr als 50 m3 
Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4 

bleibt bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern und Giebelflächen 

unberücksichtigt, 

 

2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 

Grundstücksgrenze von 9 m, 

 

3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser 

Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. 

 
2Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden 

Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten (c). 

 

 

Folgende Voraussetzungen müssen nebeneinander vorliegen: 

 

1. 1 oder 2 oder 3 oder 4 

2. a) 

3. b) 

4. c) 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner, der für die Gemeinde zuständig ist, 

in der Ihr Vorhaben verwirklicht werden soll. 

 

Anmerkung: 
Dieses Dokument zitiert den Gesetzeswortlaut. Hinweise der Behörde sollen lediglich zum besseren 
Verständnis beitragen und stellen keine verbindlichen Rechtsauskünfte dar. 


